
2. Satzung 
zur Änderung der Satzung  des Landkreises Wesermarsch über die Gewährung von 

Entschädigungen an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Funktionsträger im 
Bereich des Brandschutzes 

 
 

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes  hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2024 folgende 2. 
Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 2 erhält folgende Fassung:  
 

§ 2 
Aufwandsentschädigungen 

 
1. Als monatliche Aufwandsentschädigung erhalten: 

 

1.01 Kreisbrandmeister 900,00 € 

1.02 Vertreter des Kreisbrandmeisters 450,00 € 

1.03 Kreisfeuerwehrbereitschaftsführer 100,00 € 

1.04 Vertreter des Bereitschaftsführers 50,00 € 

1.05 Kreisausbildungsleiter 175,00 € 

1.06 Vertreter des Kreisausbildungsleiters 75,00 € 

1.07 Kreisausbildung, Lehrgangsleiter Atemschutz 50,00 € 

1.08 Kreisausbildung, Lehrgangsleiter Maschinisten 50,00 € 

1.09 Kreisausbildung, Lehrgangsleiter Jugendfeuerwehr 50,00 € 

1.10 Kreisausbildung, Lehrgangsleiter Sprechfunk 50,00 € 

1.11 Kreisausbildung, Lehrgangsleiter Grundlehrgang 50,00 € 

1.12 Kreisausbilder der Freiwilligen Feuerwehren 50,00 € 

1.13 Kreissicherheitsbeauftragter 100,00 € 

1.14 Kreisatemschutzbeauftragter 100,00 € 

1.15 Kreisjugendfeuerwehrwart 100,00 € 

1.16 Vertreter des Kreisjugendfeuerwehrwartes 50,00 € 

1.17 Kreisfeuerwehrarzt und Vertreter 50,00 € 

1.18 Kreispressewart (Kreisausbilder Öffentlichkeitsarbeit) 50,00 € 

1.19 Leiter Umweltzug (Kreisausbilder Gefahrgut) 50,00 € 

1.20 Vertreter des Leiters des Umweltzuges                                                                50,00 €   

1.21 Leiter Fernmeldezentrale / HVB 50,00 € 

1.22 Vertreter des Leiters der Fernmeldezentrale / HVB 50,00 € 

1.23 Leiter technische Einsatzleitung 50,00 € 

1.24 Vertreter des Leiters der Technischen Einsatzleitung 50,00 € 

1.25 Leiter Strahlenspür- und Messtrupps 50,00 € 

1.26 Leiter ABC-Auswertungs-, Beobachtungs- und Meldestelle 50,00 € 



1.27 Vertreter es Leiters der ABC-Auswertestelle 50,00 € 

1.28 Leiter der Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr  50,00 € 

1.29 Vertreter des Leiters der Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr 50,00 € 

1.30 Leiter der IuK-Gruppe der Kreisfeuerwehr 50,00 €  

1.31 Vertreter des Leiters der IuK-Gruppe der Kreisfeuerwehr 50,00 € 

 
 

Artikel III 
  

 
Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.  
 
 
26919 Brake, den 16.12.2024 
 
 
gez. Siefken 
Landrat 


